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▶▶ Bundesfinanzministerium
muster für Vollmachten im Besteuerungsverfahren  
für Steuerberater, rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer

| Um die bei der Finanzverwaltung gespeicherten Daten abrufen zu kön-
nen, muss sich der Steuerpflichtige bei Elster anmelden und authentifizie-
ren. Daneben kann der Steuerpflichtige aber auch Dritte zum Abruf bevoll-
mächtigen. Das am 10.10.13 für Steuerberater veröffentlichte Muster einer 
Vollmacht wurde überarbeitet, damit es auch von Rechtsanwälten und Wirt-
schaftsprüfern verwendet werden kann. Das Muster für Lohnsteuerhilfe-
vereine gilt unverändert weiter. |

Hinweis | Das Muster für eine Bevollmächtigung von Personen und Unter-
nehmen, die nach § 3 StBerG zur unbeschränkten Hilfeleistung in Steuersa-
chen befugt sind, wird in Kürze im Formular-Management-System der Bun-
desfinanzverwaltung (www.formulare-bfinv.de/) bereitgestellt.
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▶▶ Gesellschaftsrecht
eintragung einer Steuerberatungsgesellschaft als KG  
im Handelsregister

| Eine Steuerberatungsgesellschaft in der Form einer Kommanditgesell-
schaft mit dem Gesellschaftszweck „geschäftsmäßige Hilfeleistung in 
Steuersachen einschließlich der Treuhandtätigkeit“ kann im Handelsregis-
ter eingetragen werden (BGH 15.7.14, II ZB 2/13, Urteil unter dejure.org). |

Für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ist die Rechtsform der GmbH & Co. 
KG zur Anerkennung als Steuerberatungsgesellschaft bzw. Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft ausdrücklich zugelassen (§§ 50 Abs. 1 S. 3 StBerG bzw. 28 
Abs. 1 S. 2 WPO). Diese Gesellschaften sind folgerichtig auch in vielen Fällen 
in das Handelsregister eingetragen. Gleichwohl gab es immer wieder Regis-
tergerichte, die die Eintragung solcher Gesellschaften in das Handelsregister 
ablehnten. Der BGH hat nunmehr entschieden, dass eine Steuerberatungs-
gesellschaft KG durchaus im Handelsregister eintragungsfähig  ist. 

Dies begründet das Gericht damit, dass die Vorinstanz verkannt hatte, dass 
 § 49 Abs. 2 StBerG eine spezialgesetzliche Regelung enthält, nach der Steu-
erberatungsgesellschaften als Personenhandelsgesellschaften bereits dann 
im Handelsregister eingetragen werden können, wenn sie nach ihrem Gesell-
schaftszweck darauf ausgerichtet sind, neben der sie prägenden geschäfts-
mäßigen Hilfeleistung in Steuersachen (§ 1 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 3 Nr. 3 StBerG) 
auch die ihnen berufsrechtlich nach § 57 Abs. 3 Nr. 3 i.V.m. § 72 StBerG gestat-
tete Treuhandtätigkeit auszuüben. Dass der Gesetzgeber mit der Regelung in 
§ 49 StBerG eine im Verhältnis zu § 105 Abs. 1 HGB spezialgesetzliche Rege-
lung geschaffen hat, folgt aus der Gesetzgebungsgeschichte.
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